
TURNIERBESTIMMUGEN  Tower Cup 11.09. 2016  des SE Freising

1. Veranstalter / Startgeld 
Veranstalter des TOWER Cups 2016 ist der SE Freising , Abt. Fußball JUNIOR-TEAM

Das Startgeld beträgt für jede Mannschaft 30 Euro. 

2. Spielberechtigung 
2.1. Grundsätzlich gelten die Spielberechtigungsbestimmungen der Spiel- und Jugendordnung (SpO, JO) des  BFV entsprechend. 

2.2. Vor Beginn des ersten Spieles hat jede teilnehmende Mannschaft eine Spielerliste (BFV- Spielbericht) der 

zum Einsatz kommenden Spieler bei der Turnierleitung abzugeben, die bis zum Turnierende ergänzt werden kann. 

2.3. Bei Teilnahme von mehreren Mannschaften gleicher Altersklasse eines Vereins an einem Turnier kann ein  Spieler nur in einer Mannschaft 

eingesetzt werden. 

2.4. Die Passkontrolle ist jeweils vor dem ersten Einsatz eines Spielers durchzuführen. Alle Spiele gelten 

passrechtlich ausnahmslos als Privatspiele. 

2.5. Für die Turniere gelten folgenden Altersgruppen (unter Berücksichtigung von Abs. 1): 

E-Junioren / E-Juniorinnen: Jahrgang 2006 und jünger 

3. Spielfelder 
E-Junioren  :  zwei Kleinfelder mit den Spielfeldmaßen (ca.) Länge: 56-62m, Breite: 38-42 m im Stadion Savoyer Au 

4. Spielball   Es wird mit Spielbällen der Größe 5 gespielt. E-Junioren: Leichtball 290g 

5. Mannschaften 
Kleinfeld: Eine Mannschaft besteht aus sechs Feldspielern und einem Torwart. Bei Spielbeginn müssen 

mindestens vier Feldspieler und ein Torwart anwesend sein. Im Kleinfeldfußball können bis zu vier Spieler bei 

Spielruhe ausgewechselt werden. Ausgewechselte Spieler können wieder rückgewechselt werden. 

6. Spielzeiten 
Kleinfeldspiele E-Junioren: 1 x 13 Minuten, die beiden Endspiele des Tower-Cup werden 2 x 10 Minuten gespielt. 

Die Spiele werden nach der abgelaufenen Spielzeit sofort durch den Schiedsrichter beendet. Es wird keine Nachspielzeit gewährt. 

7. Ausrüstung der Spieler 
7. 1. Die Spieler müssen Spielkleidung tragen. Es gelten die anerkannten Fußballregeln des DFB 

7.2.  Bei gleicher Spielkleidung muss der erstgenannte Verein der Begegnung wechseln. Der Turnierveranstalter hält Leibchensätze bereit. 

7.3.  Das Tragen von Schienbeinschonern ist Pflicht. 

8. Regeln und sonstige Bestimmungen 
1. Es gelten die vom DFB anerkannten Fußballregeln, die Satzung und Ordnungen des BFV, sowie die 

Richtlinien für Juniorinnen-Fußball. 

2. Enden Entscheidungsspiele unentschieden, so wird der Sieger durch Achtmeterschießen (Kleinfeld) ermittelt. 

3 Schützen je Mannschaft beginnen---wenn dann keine Entscheidung gefallen ist---schießt je der Torwart---

ist dann noch keine Entscheidung gefallen---schießen jeweils die restlichen Kaderspieler bis zur Entscheidung.

3. Sind nach den Gruppenspielen zwei Mannschaften punktgleich, entscheidet zunächst das Spielergebnis 

des Direktvergleichs aller Spiele gegeneinander. Lässt sich so kein Ergebnis ermitteln, so entscheidet 

die Tordifferenz. Ist diese gleich, so entscheiden die mehr erzielten Tore. Ist auch hier Gleichstand so 

wird ein Entscheidungsschießen durchgeführt. 

Bei drei oder mehr punktgleichen Mannschaften ist aus diesen zuerst eine Sondertabelle aus den 

direkten Vergleichen zu erstellen. Sind danach immer noch Teams punktgleich, so entscheidet die 

Tordifferenz aus dieser Sondertabelle. Ist diese gleich, so entscheiden die mehr erzielten Tore aus der 

Sondertabelle. Ist danach immer noch kein Unterschied feststellbar, so ist für die Mannschaften mit 

Gleichstand ein Rückgriff auf die Tabelle der Gruppenspiele mit allen beteiligten Mannschaften 

notwendig. Es ist dann die Tordifferenz aus den Gruppenspielen heranzuziehen. Ist auch diese 

Tordifferenz gleich, so entscheiden die mehr erzielten Tore der Gruppenspiele. Erst wenn dann noch 

kein Unterschied feststellbar ist, wird ein Entscheidungsschießen durchgeführt. 

Sonstige Bestimmungen für Kleinfeldspiele: 
1. Der Abstoß muss aus dem Strafraum heraus erfolgen. 

2. Ein indirekter Freistoß für die angreifende Mannschaft bzw. ein Schiedsrichterball muss mindestens 5 

Meter von der Torlinie entfernt ausgeführt werden. 

3. Die Abseitsregel hat in Spielen der C- und B-Juniorinnen Gültigkeit. Alle anderen Altersgruppen 

spielen im Kleinfeld ohne Abseitsregel 

4. Beim Anstoß sowie bei der Ausführung von Freistößen und Eckstößen müssen die Spieler der 

gegnerischen Mannschaft mindestens 9,15 Meter (B- und C-Juniorinnen Kleinfeld) bzw. 5 Meter 

(sonst. Altersgruppen) vom Ball entfernt sein. 

5. Die Bestimmung der Regel XII über das direkte bzw. absichtliche Zuspiel zum Torwart gilt nur für die 

C- und B-Juniorinnen. 


